
Beschlossen vom Rat der Stadt Hildesheim am 12.11.2018 

 
(Bekanntgemacht im Amtsblatt für den Landkreis 2019, Nr 2, Seite 24) 

Entgeltregelung der Stadt Hildesheim   

für die Nutzung von Schwimmhallen und dem Freibad Johanniswiese 

1. Nutzergruppen 

Bei der Erhebung von Entgelten für die Sportnutzung von Schwimmhallen und Freibädern - 

außerhalb der Schulsportnutzung - die seitens der Stadt Hildesheim vergeben werden, 

werden folgende Nutzergruppen unterschieden: 

A) Sportvereine mit Sitz in Hildesheim, die Mitglied im Kreissportbund Hildesheim sind 

B) Gemeinnützig anerkannte Vereine und Institutionen sowie gemeinnützige Einrichtungen 

der Kindertagespflege, Jugendpflege und Erwachsenenbildung mit Geschäftssitz in 

Hildesheim 

C) Sonstige Nutzer / sonstige Vereine 

2. Nutzungsentgelte für Schwimmhallen und Freibäder 

2.1 Für die Nutzergruppen A) und B) gelten die Nutzungsentgelte gemäß Anlage 1. 

2.2 Die Entgelte für die Nutzergruppe C) betragen den 2,5-fachen Satz. 

2.3 Sämtliche Entgelte sind Nettobeträge, denen die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich 

vorgeschriebenen Höhe hinzuzurechnen ist. 

2.4 Von der Erhebung eines Nutzungsentgelts kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn 

die Veranstaltung im besonderen Interesse der Stadt Hildesheim liegt. 

2.5 Das Entgelt umfasst die Nutzung der Sportstätte, der Umkleideräume sowie der Dusch-, 

Wasch- und Sanitäranlagen. Das Entgelt beinhaltet die Kosten für Heizung, 

Beleuchtung, reguläre Reinigung, Miete sowie Wartung, Unterhaltung und 

Neubeschaffung der Geräte und allgemeine Hausmeistertätigkeiten. 

3. Sonstige Bestimmungen und Entgelte 

3.1 Für die Beseitigung von Verschmutzungen — die über das vertraglich vereinbarte Maß 
bzw. über das bei Veranstaltungen gleicher Art gewöhnliche Maß hinausgehen- und 
sonstige durch den Nutzer bedingte Leistungen der Stadt werden die tatsächlichen 
Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt. 

3.2 Der anfallende Abfall ist vom Nutzer auf eigene Kosten zu entsorgen. 

3.3 Für die Entnahme städtischen Materials sind die tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 

 

 



4. Entgelterhebung  

4.1 Die Entgelte werden für die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Bereitstellung der 

Schwimmhalle/des Freibades sowie aller unter 2.5 genannten Räumlichkeiten erhoben. 

Die Anlagen dürfen grundsätzlich nicht länger als bis 22.00 Uhr genutzt werden. 

Ausnahmen hiervon sind mit der Antragstellung zu begründen. 

 

4.2 Die Nutzungsentgelte werden je angefangene halbe Stunde berechnet. Die 

Abrechnung erfolgt immer im Voraus. Die Entgelte werden jeweils eine Woche vor 

dem Beginn der Veranstaltung zur Zahlung fällig. Bei Dauernutzungen können 

monatliche Teilbetragszahlungen zum 1. eines jeden Monats vereinbart werden. 

4.3 Bei Nichtzahlung der Entgelte zum vorgesehenen Zahlungstermin kann die Nutzung 

untersagt werden. 

4.4 Dauernutzungen werden in den Schwimmhallen nur ganzjährig - in der Johanniswiese 

für die Dauer der Freibadsaison - vergeben. Schwimmvereine, die im Sommer 

ausschließlich das Freibad Johanniswiese nutzen, können für diese Zeit die Nutzung in 

Hallenbädern stornieren. Eine Rückgabe von Einzelterminen der Dauernutzung ist 

dabei nicht zulässig. Eine Kündigung der Dauernutzung ist aus wichtigem Grund 

möglich. 

4.5 Einzelnutzungen dürfen aneinandergereiht kein Ersatz für eine Dauernutzung sein. 

Eine Dauernutzung liegt zumindest bei wiederkehrenden Veranstaltungen vor, die 

mehrmals im Monat stattfinden und im Voraus planbar sind (Sporttraining, Wettkämpfe, 

etc.). Angemeldete, jedoch nicht in Anspruch genommene Zeiten für Einzelnutzungen 

und Veranstaltungen werden nicht in Rechnung gestellt, wenn der Verzicht mindestens 

eine Woche vor dem Termin bekannt gegeben wird. Erfolgt die Absage weniger als 

eine Woche vor dem Termin, wird das volle Entgelt erhoben. 

4.6 Vor der Nutzung wird mit dem Nutzer ein Überlassungsvertrag abgeschlossen, in dem 

weitere Punkte, z.B. bezüglich der Haftung, der Zahlungsmodalitäten und der 

Vertragsdauer geregelt sind. 

5. Inkrafttreten  

Die Entgeltregelung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Hildesheim, den 12.12.2018 

gez. Dr. Ingo Meyer 

(Oberbürgermeister) 
 

Stadt Hildesheim 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FB 51.2 

Anlage 1 der Entgeltregelungen für die Nutzung von Turn- und 

Sporthallen, Schulräumen sowie die Sportnutzung der 

Schwimmhallen und des Freibades Johanniswiese 

Sporthallen / Schulräumen Entgelt 

(€/ Stunde netto) 
  
Gymnastikraum 2,20 € 

Halle (1-teilig oder 1 Hallenteil in mehrteiliger Halle) 4,40 € 

Halle (2-teilig) 8,80 € 

Halle (3-teilig) 13,20 € 

Halle (4-teilig) 17,60 € 

Klassenraum 2,20 € 

Aula 13,20 € 
 

Schwimmhallen / Freibad 
Entgelt 

(€ / Stunde netto) 
  
Wasserparadies pro Bahn (insg. 8 Bahnen) 2,40 € 

Hallenbad Himmelsthür pro Bahn (insg. 5 Bahnen) 2,40 € 

Schwimmbad Universität pro Bahn (insg. 3 Bahnen) 2,40 € 

LBZH pro Bahn (insg. 2 Bahnen) 2,40 € 

Jowiese pro Bahn (insg. 8 Bahnen) 2,40 € 

Wasserparadies/Jowiese (ganzes Becken für Wasserball) 9,60 € 
 

Übersichtstabelle der Stadt- und Landkreissporthallen mit Nettoentgelten 

Sporthalle m2 
Entgelt 

(€ / Stunde netto) 
Sporthalle m2 Entgelt 

(€ / Stunde netto) 

Achtum 405 4,40 € ltzum 405 4,40 € 

Anne-Frank 648 4,40 € Mauritius 75 2,20 € 

BBS Steuerwald (3-teilig) 1.215 13,20 € Michelsen 338 4,40 € 

Bromberger Str. 305 4,40 € Moritzberg 216 4,40 € 

Bromberger Str. GR 145 2,20 € Neuhof 409 4,40 € 

Didrik-Pining 648 4,40 € Nord 312 4,40 € 

Drispenstedt 288 4,40 € Ochtersum (3-teilig) 1.552 13,20 € 

Drispenstedt GR 150 2,20 € Ochtersum GR 127 2,20 € 

Elisabethschule 200 4,40 € Ochtersum Schlauch 225 4,40 € 

Freiherr-v.-Stein 392 4,40 € RBG (4-teilig) 1.620 17,60 € 

Freiherr-v.-Stein GR 154 2,20 € RBG GR 132 2,20 € 

Friedrich-List 409 4,40 € RBG Laufbahn 450 4,40 € 

Friedrich-List GR 161 2,20 € Scharnhorst (2-teilig) 800 8,80 € 

Goethe TH 342 4,40 € Scharnhorst GR 240 2,20 € 

Goethe MZH 648 4,40 € Schillstr. 309 4,40 € 

GS Himmelsthür 412 4,40 € Schillstr. GR 154 2,20 € 

Gym. Himmelsthür (2-teilig) 945 8,80 € Sorsum (2-teilig) 576 8,80 € 

RS Himmelsthür 405 4,40 € Stadtmitte (3-teilig) 1.215 13,20 € 
 

 

 


